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Betrag       

 
BETREFF 
 
Neufestsetzung der Ausbildungsgebühren und der Ausbilderhonorare der Stadtkapelle 
 
BESCHLUSSVORSCHLAG 
 
Der Gemeinderat beschließt jeweils zum 01.01.2018: 
 
1. nachfolgende Ausbildungsgebühren und Ausbilderhonorare: 

 
Instrumentalunterricht als Einzelunterricht, 45 Min. bzw. 30 Min. pro Woche 
Monatliche Ausbildungsgebühren: 
 
a) 1. Kind 73,00 € (45 Min.) bzw. 49,00 € (30 Min.) 
b) 2. Kind 51,10 € (45 Min.) bzw. 34,30 € (30 Min.) 
c) 3. Kind 36,50 € (45 Min.) bzw. 24,50 € (30 Min.) 

 
Ausbilderhonorare (pro Monat und Kind): 
 
a) Musiklehrer mit Dipl., extern 86,00 € (45 Min.) bzw. 58,00 € (30 Min.) 
b) Musiklehrer mit Diplom   74,00 € (45 Min.) bzw. 50,00 € (30 Min.) 
c) Musiklehrer ohne Diplom  58,00 € (45 Min.) bzw. 39,00 € (30 Min.) 
d) Ausbilder, nebenberuflich  45,00 € (45 Min.) bzw. 30,00 € (30 Min.)  

 
2. Erhöhung der Instrumentenleihgebühr von derzeit 5,00 EUR/Monat auf 8,00 EUR/Monat 
 
PROBLEMBESCHREIBUNG/BEGRÜNDUNG/ALTERNATIVEN 
 
Die Stadtkapelle Wolfach hat vorgeschlagen, die monatlichen Ausbildungsgebühren und 
Ausbilderhonorare zum 01.01.2018 neu festzulegen. Die letzte Festsetzung der Ausbildungsgebühren 
sowie die letzte Festsetzung der Ausbilderhonorare wurden vor 3 Jahren, zum 01.01.2015 beschlossen. 
Die Stadtkapelle Wolfach hat hierzu eine angepasste Erhöhung der Ausbildungsgebühren und 
Ausbilderhonorare erarbeitet. Herr Horst Polus, Geschäftsführer der Stadtkapelle, wird den erarbeiteten 
Vorschlag in der Sitzung ausführlich erläutern. 
 
BERATUNG UND BESCHLUSS 
 


